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 in Bekräftigung ihrer früheren Resolutionen über die universale Verwirklichung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker, namentlich der Resolution 68/153 vom 18. Dezem-
ber 2013, 

 sowie in Bekräftigung ihrer Resolution 55/2 vom 8. September 2000 mit der Millen-
niums-Erklärung der Vereinten Nationen und unter Hinweis auf ihre Resolution 60/1 vom 
16. September 2005 mit dem Ergebnis des Weltgipfels 2005, in denen unter anderem das 
Selbstbestimmungsrecht der unter kolonialer Herrschaft und fremder Besetzung stehenden 
Völker bekräftigt wurde, 

 Kenntnis nehmend von dem Bericht des Generalsekretärs über das Selbstbestim-
mungsrecht der Völker3, 

 1. erklärt erneut, dass die universale Verwirklichung des Selbstbestimmungs-
rechts aller Völker, einschließlich derjenigen, die unter kolonialer, fremder und ausländi-
scher Herrschaft stehen, eine Grundvoraussetzung für die tatsächliche Gewährleistung und 
Einhaltung der Menschenrechte und für die Wahrung und Förderung dieser Rechte dar-
stellt; 

 2. bekundet ihre entschiedene Ablehnung von fremder militärischer Intervention, 
Aggression und Besetzung, da diese in bestimmten Teilen der Welt zur Unterdrückung des 
Selbstbestimmungsrechts der Völker und anderer Menschenrechte geführt haben; 

 3. fordert die dafür verantwortlichen Staaten auf, ihre militärische Intervention in 
fremden Ländern und Hoheitsgebieten und deren Besetzung sowie jede Unterdrückung, 
Diskriminierung, Ausbeutung und Misshandlung sofort einzustellen, insbesondere die bru-
talen und unmenschlichen Methoden, die Berichten zufolge bei der Begehung dieser Hand-
lungen gegen die betroffenen Völker angewandt werden; 

 4. beklagt das Leid der Millionen von Flüchtlingen und Vertriebenen, die infolge 
der genannten Handlungen entwurzelt worden sind, und bekräftigt ihr Recht auf freiwilli-
ge, sichere und ehrenvolle Rückkehr in ihre Heimat; 

 5. ersucht den Menschenrechtsrat, der Frage der Verletzung der Menschenrechte, 
insbesondere des Selbstbestimmungsrechts, als Folge fremder militärischer Intervention, 
Aggression oder Besetzung auch künftig besondere Aufmerksamkeit zu widmen; 

 6. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten 
Tagung unter dem Punkt „Selbstbestimmungsrecht der Völker“ über diese Frage Bericht zu 
erstatten. 

73. Plenarsitzung 
18. Dezember 2014 

 


